


Zu Seite 1, Punkt E: Wie die Fb Ingenbohl korrekt schreibt, hatte meine Novamatic WA 1268.2 
aqua stop (welche im März/April 2005 von der Fb Schwyz beschafft wurde), einen Totalausfall 
(Trommellagerschaden plus Motor blockiert), siehe FUST-Reparatur-Kostenvoranschlag Beleg 2. 
Das Schreiben,Absolut dringender Notfall" vom 17. Mai 2008 wurde der Fb als angehängte 
Word-Datei gemailt Da die Möglichkeit bestand, dass man die Datei am Montag, 19.5.08 evtl. 
nicht öffnen könnte, brachte ich dieses Schreiben am Sonntag, 18. Mai 2008, zu Fuss an die 
Parkstrasse 1, Brunnen, und legte es in den Briefkasten der Sozialberatung. Zur selben Zeit 
verliess (obwohl Sonntag) zufällig Herr Auf der Maur, Betreibungsbeamter der Gemeinde 
Ingenbohl, das Gemeindehaus und grüsste mich höflich. Nötigenfalls kann er als Zeuge aus­
sagen, dass ich das Couvert in den Briefkasten der Sozialberatung einwarf Ein paar Meter davon 
entfernt, ca. auf Höhe Conditorei Schelbert (vormals Bäckerei Annen) fuhr ein jüngerer Polizist 
mit einem neueren weissen Turbo-Diesel-VW-Bus der Kantonspolizei weg. An diesem Sonntag­
nachmittag regnete es leicht Zur Büroöffhungszeit am 19.5.08 hatte die Sozialberatung Ingen­
bohl also die erforderlichen Unterlagen vorliegend. 
Aufgrund der sehr starken Abnutzung der alten Waschmaschine (die aussen noch tipptopp 
aussah: Zeuge Herr Wettstein von der Firma Fust; Herr Geisseier, Hotelier), den hohen 
Reparaturkosten (ca. Fr. 1*000.—) und dem fortbestehenden Reparaturrisiko (Wasserschaden, 

_^ oxidierte Teile, möglicher späterer Ausstieg der Elektronik, Wasserpumpe etc.) sowie dem 
'• Anraten des Monteurs und Herrn Geisseier entschloss ich mach sorgfältigstem Abwägen für den 

Ankauf einer neuen Waschmaschine Novamatic WA 1268.3 aqua stop (baugleiches Modell) bei 
Fust Der Kauf einer Original Kenwood bei  kam deshalb 
nicht in Frage, weil Kenwood (Importeur in Baar) für so kleine Waschmaschinen keinen 
Reparaturservice vor Ort anbietet Ausserdem ist die Novamatic (baugleich mit der Kenwood) 
über 10% günstiger als das Original. (Fust-Kaufvertrag Beleg 3, Lieferschein Beleg 4) 
Ein kluger Entscheid musste schnell getroffen werden, weil sich zwischenzeitlich Berge 
schmutziger Wäsche im Bad meines Hotelzimmers türmten. 
Auf das Darlehensangebot der Fb Ingenbohl durfte nicht eingegangen werden, da es nicht 
angehen kann, dass einem Klienten zustehende medizinisch-gesundheitlich notwendige bzw. 
situationsbedingte Leistungen später via Darlehensraten vom sonst schon tiefen Grundbedarf 
abgezogen werden. Fir» solcher Vorgehensversuch der Fb Ingenbohl ist klar widerrechtlich. Im 
Übrigen wurden die Raten für die erste Wasdimaschine seinerzeit durch die Fb Schwyz als 
situationsbedingte resp. medizinisch-gesundheitlich notwendige Leistungen korrekt separat 
verbucht und nicht vom Grundbedarf abgezogen. Zeuge: Herr Carlo Carletti, Fürsorgesekretär 
der Gemeinde Schwyz, TeL 041 819 80 35. Es kann ja nicht sein, dass in der Gemeinde Schwyz 

^ eine aus medizinisch-gesundheitlichen Gründen notwendige separate Waschmaschine als 
situationsbedingte Leistung korrekt verbucht wird und 5 km weiter Weg in Ingenbohl soll das 
Ganze „auf Darlehensbasis" zu Lasten des Grundbedarfs erfolgen! 
Immunsystembedingt bzw. krankheitsbedingt darf ich seit über 10 Jahren nur absolut 
duftstofffrei waschen. Auf parfümierte Waschmittel (weit über 95% der auf dem Markt 
befindlichen Waschmittel sind standardmassig parfümiert) reagiere ich extrem allergisch: mit 
starkem Schwitzen, heftigem Juckreiz, Ekzem (Ausschlag), Rötung, Brennen, „aus der Haut 
fahren" und Aggressivität Eine eigene cleane Waschmaschine zum ausschliesslich duftstofffrei 
waschen ist für mich als hochgradig Chemikaliensensiblen von der Bedeutung her ähnlich wichtig 
wie für einen Gehbehinderten ein Rollstuhl. Die absolute Notwendigkeit wird ausserdem durch 
zwei unabhängige Arztzeugnisse (siehe Belege 5 und 6) unterstrichen. 

Zu Seite 2 Punkt F: Alles, was an Informationen wirklich relevant ist, habe ich der Fb Ingenbohl 
eingereicht. Mir allenfalls hier „mangelnde MitwitkungspfJicht" unterjubeln zu wollen, wäre völlig 
deplaziert zumal die Reaktion auf jedes von mir eingereichte Arztzeugnis bei der Fb Ingenbohl 
Ignoranz ist. Wieso sollte ich dieser Behörde also noch weitere Gutachten einreichen? Es wird ja 
sowieso immer alles abgelehnt, was Fürsorgepräsidentin Joller nicht in den Kram passt! Beispiele: 
Seit Monaten weigert sich die Fb Ingenbohl (trotz vorliegendem Arztzeugnis!) dringend benötigte 
Medikamente zu bezahlen. Auf die ebenfalls mittels Arztzeugnis des Spezialisten ausgewiesene 



Notwenigkeit betr. der Anschaffung von Encasing-Bezügen reagierte die Fb Ingenbohl wiederum 
ablehnend bzw. mit einer beispiellosen Verzögerungstaktik. Mittlerweile warte ich auf die 
Encasing-Bezüge seit bald 5 Monaten! Die stets ablehnenden Beschlüsse der Fb Ingenbohl 
und die daraus resultierenden Beschwerden kosten unter dem Strich mehr als die Medi­
kamente und Encasing-Bezüge, um die es geht! (Encasing-Bezüge Belege 7 und 8). 
Die weiteren Angaben unter Punkt F sind korrekt. 

Zu Seite 2 /3 , Punkt 1: Korrekt. 
Zu Seite 2, Punkt 2: Zutreffend (siehe nochmals vorangegangene Bemerkungen oben) 
Zu Seite 3, Punkt 3: Korrekt. 
Zu Seite 3, Punkt 4: Stimmt 
Zu Seite 3, Punkt 5: Korrekt. 

Zu „Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung" auf Seite 3 des Beschlusses: 
Punkt 1: Korrekt. 
Punkt 2: Eine hochgradige Chemikaliensensibilität erfordert nicht unbedingt mehr Waschgänge, 
aber ausschließlich duftstofffreies Waschmittel (0M0 Sensitive). Die atopische Dermatitis verlangt wegen 

i dem stärkeren Schwitzen (Irnrnunsystemreaktion!), Juckreiz, Eincremen über Nacht etc. ein 
häufigeres Wechseln der Wäsche und erfordert damit mehr Waschgänge. Wichtig: Das ver­
wendete Waschmittel OMO Sensitive hat auf die Lebensdauer der Waschmaschine keinen 
negativen Einfluss. So ist ein Wasserenthärter standardmässig integriert und Kalk (vgl die Kalk-
Angstmacher-Werbung für Calgon im Fernsehen) kein Problem. OMO Sensitive belastet die 
Haut, das Immunsystem, die Luft, die Gewässer und die dort lebenden Tiere und Pflanzen viel 
weniger, weil es kein Parfüm, keine Farbstoffe und optischen Aufheller enthält Mir ist bis heute 
kein einziger Fall von Unverträglichkeit bekannt. OMO Sensitive wird auch von der MCS-Liga 
Schweiz empfohlen. Von allen heute bei den Grossverteilern erhältlichen Waschmitteln ist OMO 
Sensitive das einzige, das ich vertrage! 
Punkt 3: Selbst noch so viele Gutachten werden an meiner medizinischen Realität absolut rein 
gar nichts ändern! Sowohl meine hochgradige Chemikaliensensibilität (MCS) wie die atopische 
Dermatitis sind seit vielen Jahren chronisch (die atopische Dermatitis seit jeher)! Eine Heilung ist 
gemäss aller konsultierter Fachleute ausgeschlossen — es müsste ein medizinisches Wunder 
geschehen! 
Punkt 4: Bereits unter Punkt E (siehe oben) abgehandelt. 
Punkt 5: Wenn es notwendig ist, kann ich der Fb Ingenbohl 10 Mediziner bringen, welche meine 

< atopische Dermatitis ärztlich bestätigen. Eine Nichtbestätigung ist gar nicht möglich bzw. nur 
unter der Voraussetzung, dass ein Arzt absolut nichts taugt bzw. lügt Ein „unabhängiger 
medizinischer Gutachter" wird nicht mehr oder weniger als das herausfinden und 
bestätigen können, was schon seit Jahren bekannt ist und auf dem Tisch liegt! 
Punkt 6: Ob ein Haarfön tatsächlich Bestandteil des Grundbedarfs ist, ist nicht unbedingt 
eindeutig. Gemäss Handbuch zur Sozialhilfe kann z.B. ein Staubsauber im Wert von Fr. 180.-, ein 
TV-Gerät oder eine Stereoanlage für Fr. 300.- sowie ein Bügeleisen für Fr. 40.- als „weitere 
situationsbedingte Leistung" ins Unterstützungsbudget aufgenommen werden. Ich selbst z.B. 
verzichte seit Jahren auf den Einsatz eines Bügeleisens und eines Bügelbretts. Aber auf einen 
Haarfön bin ich angewiesen, da nasse Haare z.B. eine Erkältung verursachen können. Trockene 
Haare sind medizinisch betrachtet wichtiger als gebügelte Hemden. Ich bitte hier den Regierungs­
rat um Klärung, ob die Anschaffung eines Haarföns über den Grundbedarf für den Lebens­
unterhalt oder als weitere situationsbedingte Leistung im Sinne von SKOS S.1.8. zu betrachten 
ist Wird letzteres bejaht, bitte ich um Festlegung eines Werts. Falls der schwere und deshalb 
wohl auch robustere, „nachhaltigere" Solis für Fr. 99.- zu teuer wäre, müsste allenfalls auf ein 
günstigeres Gerät (z.B. Braun) umgestiegen werden. Den Solis habe ich deshalb als Referenzgerät 
genommen, weil die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil auf der Station A6 ihren 
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Patienten einen schweren, relativ teuren Haarfon der Marke Solis auslehnt. Damit verbunden 
stellt sich die Frage, ob man einen eher teuren und langlebigen Haarfön anschaffen soll oder 
lieber etwas Günstigeres, das vielleicht nicht so lange hält. Wobei manchmal das Günstigere sogar 
besser sein kann als das Teurere. (Kopien Solis, siehe Beleg 9) 
Punkt 7: Korrekt. 

Zu „Die Fürsorgebehörde beschliesst" auf Seite 4 des Beschlusses: 
Punkt 1: Dass das Umgehen der Fb Ingenbohl mit dem Vorschlag „Darlehensvertrag" (auf 
Kosten des Grundbedarfs) statt Kostengutsprache (im Sinne einer notwendigen medizinisch­
gesundheitlich bzw. situationsbedingten Leistung) widerrechtlich ist, wurde bereits an anderer 
Stelle ausführlich dargelegt. Selbst wenn ein normaler Sozialhilfeempfänger ohne Typ-1-
Allergien, ohne hochgradige Chemikaliensensibilität (MCS) und ohne atopische Dermatitis in 
einem Hotel wohnen würde, käme der Betrieb einer eigenen kleinen Waschmaschine im Bad 
wohl mittel- bis langfristig günstiger als wenn das Waschen durch das Hotel oder eine Textikeini-
gung vorgenommen würde. 
Rechnerisch sieht der Vorschlag der Fb Ingenbohl so aus: Rückzahlung bis zum 31. Dezember 
2008. Dann wären dies monatliche Raten im Betrag von Fr. 290.-, die automatisch vom Grund-
bedarf abgezogen würde. Subtrahiert man die Fr. 290.- vom monatlichen Grundbedarf von Fr. 

• 960.- ab, käme man auf Fr. 670.- künftigem Grundbedarf! Damit wäre das Existenzminimum deutlich 
unterschritten — und die Widerrechtlichkeit des Versuchs „Darlehensvertrag" auch zahlenmässig 
dokumentiert. Der Posten „Waschmaschine" würde im monatlichen Grundbedarf sage und 
schreibe fast einen Drittel (!) ausmachen. Weil solches sozialhilferechtlich absolut stossend wäre, 
genau aus diesem Grund gibt es die situationsbedingten Leistungen! 
Punkt 2 (Seite 5): Die Allergiestation des UniversitätsSpitals Zürich ist eine unabhängige 
Institution, die Gutachter-Aufträge (z.B. auch für die IV) entgegennimmt. Dass die Fb Ingenbohl 
das Arztzeugnis von PD Dr. med Peter Sdimid-Grendelmeier, einem der führenden Kapazitäten 
auf dem Gebiete der Neurodermitis (in der Forschung tätig!) und Pilzerkrankungen (Fachartikel!) 
ignoriert bzw. in Frage stellt, grenzt — pardon — an fürsorgebehördlichem Wahnsinn und 
Realitätsverlust Es zeigt jedoch sehr genau die Situation der Fb Ingenbohl keine rationalen 
Argumente mehr vorbringen zu können und stattdessen nur noch stur verhindern und verzögern 
zu wollen — Verfahrenskosten und (unnötige) Aufwände spielen offenbar keine Rolle. 
Punkt 3 (Seite 5): Wie erwähnt, ist durch den Regierungsrat festzustellen, ob ein Haarfön zum 
Grundbedarf für den Lebensunterhalt gehört oder zu den weiteren situationsbedingten 
Leistungen im Sinne von SKOS C.1.8. zählt Allenfalls könnte die Sozialberatung der Fb 

- ^ Ingenbohl damit beauftragt werden, das Geld für einen Haarfön via Fonds oder Stiftungen zu 
beschaffen. 
Punkt 4 (Seite 5): Ich verlange einen Kontoauszug für bezogene Sozialhilfe ab dem Datum, ab 
dem mir die Fb Ingenbohl erstmals wirtschaftliche Hilfe ausbezahlt hat. 

Zum Schluss noch zwei Ergänzungen zum Thema Waschmaschine: Um die aktuellen FUST-
Raten bezahlen zu können, muss(te) ich das Konto überziehen. 
In meinem eingeschr. Schreiben von 26. Mai 2007 stellte ich seinerzeit der Fb Ingenbohl 
folgenden Antrag: 
„2. Übernahme des FUST-Garantieverlängerungsvertragsßir die Waschmaschine 

Novamatic 1268.2 aqua stop fiir Fr. 139.-/Jahr als situationsbedingte Leistung." 

Wie nicht anders zu erwarten war, wurde auf diesen Vorschlag jedoch nicht eingegangen. 
Wichtige Details rund um die Waschmaschinen-Neuanschaffung sind meinem Schreiben 
, Absolut dringender Notfall" vom 17. Mai 2008 an die Sozialberatung Ingenbohl z.H. Herrn 
Patrick Scherttenleib, zu entnehmen. Genaue Preis- und Typ-Angaben betr. den Encasing-
Bezügen sowie der Bettwäsche sind im Schreiben „Anforderung einer anfechtbaren Verfügung" 
vom 30. Mai 2008 an die Fb Ingenbohl enthalten. (Beleg 10) 
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Zusammengefasst ergeben sich folgende 

Anträge 

1. Aufhebung der Ziffern 1-3 der Verfügung Nr. 553 der Fb Ingenbohl vom 11. Juni 2008. 

2. Kostengutsprache Anschaffung/Installation neue Waschmaschine Novamatic 1268.3 
aqua stop im Betrag von Fr. 1740.—. (siehe FUST-Vertrag vom 19.5.08) 

3. Kostengutsprache (in Zusammenhang mit der Beschaffung von Encasing-Bezügen) für 
1 neue Matratze ä Fr. 825.-
1 neues Duvet ä Fr. 549.-
1 neues Kissen ä Fr. 99.90 
Nach Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe C.l.8.1. (bereits erwähnt in meiner Eingabe 
vom 25. März 2008, aber von der Fb Ingenbohl nicht behandelt!) > Preise siehe Migros-

f* Offerte vom 29.5.08 (Beleg 11) 

4. Kostengutsprache: 
2 Stück Bettdeckenbezug Trimedal ACb Comfort 160 x 210 cm ä Fr. 274.-
2 Stück Kissenbezug (Sondergrösse) Trimedal ACb Comfort 60 x 90 cm ä Fr. Fr. 105.-
2 Stück Matratzenüberzug Trimedal ACb Comfort 60 x 90 cm ä Fr. 239.60 
Die medizinische Notwendigkeit ist durch das Arztzeugnis von PD Dr. med. Peter 
Schmid-Grendekneier vom 21.1.08 ausgewiesen. (Beleg 12) Die Encasing Bezüge werden 
in doppelter Ausführung benötigt (Stichwort Ersatzwäsche). (Beleg 8) 

5. Kostengutsprache für einen Solis-Haarfön im Betrag von Fr. 99.-. (Beleg 9) 

6. Alle Beträge seien auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz, direkt zu 
überweisen. 

spßt\ 

7. Sämtliche Verfahrenskosten zu Lasten der Fürsorgebehörde der Gemeinde Ingenbohl 

Für Ihr Wohlwollen und Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: - Liste von Stoffen/Produkten, auf die ich allergisch reagiere (Schreiben vom 30. 
Mai 2008), Beleg 1 
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Beilagen (Fortsetzung) 

/S*\ 

- FUST-Reparatur-Kostenvoranschlag vom 16.5.08 (Monteur, Herr Wettstein), 
Beleg 2 

- FUST-Waschmaschinen-Kaufvertrag vom 19.5.08 (Herr hnre van der Boor), 
Beleg 3 

- FUST-Lieferschein vom 21.5.08 (Beleg 4) 
- 1 Arztzeugnis PD Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier „Kostenübernahme 

durch die Fb Ingenbohl (Waschmaschine)" vom 29. Mai 2008, Beleg 5 
- 1 Arztzeugnis Dr. med. Martin H. Jenzer „Separate Waschmaschine zum 

duftstofffrei waschen mit OMO Sensitive" vom Mai 2008, Beleg 6 
- Matratzenbezug Pulmanova, Beleg 7 
- Encasing-Bezüge ACb COMFORT, Beleg 8 
- Kopie Solis Haarfön inkl Preise, Beleg 9 
- Kopie ,,Anforderung einer anfechtbaren Verfügung" (Schreiben vom 30. Mai 

2008 an die Fb Ingenbohl), Beleg 10 
- MIGROS-Bettwäsche Offerte vom 29.5.08, Beleg 11 
- 1 Arztzeugnis PD Dr. m e d Peter Schmid-Grendelmeier ,,Medizinische 

Notwendigkeit betr. Encasing-Bezügen" vom 21. Januar 2008, Beleg 12 
- 1 Arztzeugnis Dr. med. Martin H. Jenzer,,MCS-gerechtes Wohnen" vom 

Februar 2008, Beleg 13 
- angefochtener Beschluss Nr. 553 der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 11. Juni 

2008, Beleg 14 
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